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Reiseziel: Reisezeitraum: 
vom                                        bis

Abflughafen:

Mitglieds-Nr.: Reiseteilnehmer I Reiseteilnehmer II Reiseteilnehmer III

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Straße:

PLZ / Wohnort:

Telefon / Fax privat:

Telefon / Fax geschäftlich:

Mobiltelefon:

E-Mail-Adresse:

NB = Nichtbehindert
GB = Gehbehindert
RG = Rollstuhlfahrer (gehfähig)

RF = Rollstuhlfahrer (gehunfähig)

° NB
° GB
° RG
° RF

° NB
° GB
° RG
° RF

° NB
° GB
° RG
° RF

Kunde erwünscht folgende 
Unterbringung:

° Doppelzimmer
° Einzelzimmer

° Doppelzimmer
° Einzelzimmer

° Doppelzimmer
° Einzelzimmer

Reiserücktrittversicherung
gewünscht

° ja
° nein

° ja
° nein

° ja
° nein

Wichtig: Prüfen Sie Ihren Krankenversicherungsschutz für das betreffende Reiseland. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer 
Reiserücktritts- und Reisekrankenversicherung. Mit der Reisebestätigung erhalten Sie weitere Informationen über die gültigen Pass-, Visa-, 
Impf- und Zollbestimmungen, die für Ihr Reiseland gelten. Informieren Sie sich auch selbst darüber. Beachten Sie Ziffer 16 – 18 unserer 
Reisebedingungen! 

Reisepreis: (pro Person) Euro .................................... 

Einzelzimmerzuschlag:  
(pro Person)

Euro .................................... 

Assistenzzuschlag: (pro Person) Euro .................................... 

Hiermit melde ich mich und als deren Vertreter
die vorstehend genannten Reiseteilnehmer zu
der oben bezeichneten Reise, auf Grundlage
der Reiseausschreibung sowie Informationen für
Gruppenreisen, verbindlich an.

¢ ........................................................................ 
Datum / Unterschrift

Ich erkläre mich (zugleich für alle Teilnehmer)
mit der Gültigkeit der Reisebedingungen, die
mir zur Verfügung gestellt und von mir zur
Kenntnis genommen wurden, einverstanden.

¢ ........................................................................ 
Datum / Unterschrift

BSK Service GmbH - Reiseservice

Altkrautheimer Straße 20

BSK Service GmbH - Reiseservice

Altkrautheimer Straße 20

74238 Krautheim

RECHTSVERBINDLICHE ANMELDUNG ZUR GRUPPENREISE 

Bundesverband
Selbsthilfe
Körperbehinderter e.V.
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Um individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu können, benötigen wir noch wichtige Angaben von Ihnen. Bitte geben Sie 
auf diesem Fragebogen Art und Umfang Ihrer Behinderung/ Krankheit sowie spezielle Anforderungen bezüglich Unterkunft, 
Transport und Verpflegung an.

Reiseziel: Name von Reiseteilnehmer I
 

Name von Reiseteilnehmer II Name von Reiseteilnehmer III

Bezeichnung Ihrer 
Behinderung: 

Krankheit wie Diabetes o. ä. :

Eventuelle Anfallleiden?

Körpergewicht / Größe   ......... kg / ............. cm ......... kg / ............. cm ......... kg / ............. cm

Maße / Gewicht Ihres
° Faltrollstuhls
° E-Fix
° Elektro-Rollstuhl

Breite  ................................ cm
Länge  ................................ cm
Höhe     ................................ cm
Gewicht  ................................  kg

Breite  ................................ cm
Länge  ................................ cm
Höhe     ................................ cm
Gewicht  ................................  kg

Breite  ................................ cm
Länge  ................................ cm
Höhe     ................................ cm
Gewicht  ................................  kg

Umsitzen möglich? ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

Sonstiges (z. B. zusätzliche 
Hilfsmittel, wie Rollator, etc. 
die mitgebracht werden):

Folgende Assistenzleistungen werden vom BSK benötigt/ nur bei Gruppenreisen möglich

Aufstehen aus dem Bett ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

An- und Auskleiden ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

Rollstuhlschieben ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

Hilfe beim Essen ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

Hilfe beim Toilettengang ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

Waschen, Duschen, 
Intimpflege ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

Frisieren, Rasieren ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

Pflege-Tätigkeiten nachts

Welche:

° ja   ° nein

........................................................

........................................................

° ja   ° nein

........................................................

........................................................

° ja   ° nein

........................................................

........................................................

Benötigen Sie Medikamente? ° ja   ° nein ° ja   ° nein ° ja   ° nein

Angabe der Pflegestufe ° 1     ° 2      ° 3    ° ..... ° 1     ° 2      ° 3    ° ..... ° 1     ° 2      ° 3    ° .....

Änderungen in den oben genannten Daten vor Reisebeginn sind unverzüglich an den BSK-Reiseservice weiterzuleiten!
BSK Service GmbH · Altkrautheimer Str. 20 · 74238 Krautheim · Telefon 0 6294 4281-50 / -51 · Fax 06294 4281-79

Bundesverband
Selbsthilfe
Körperbehinderter e.V.

FRAGEBOGEN FÜR REISETEILNEHMER
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R E I S E B E D I N G U N G E N  F Ü R  B S K - G R U P P E N R E I S E N

Sehr geehrter Reisegast,

wir setzen unser ganzes Wissen und Können ein, um 
Ihre Reise sorgfältig vorzubereiten und so reibungs-
los wie möglich abzuwickeln. Allerdings geht es nicht 
ohne die nachfolgenden Reisebedingungen. Sie wer-
den, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 
dem Kunden und dem Reiseveranstalter „BSK Service 
GmbH, Postfach 20, 74236 Krautheim“ (abgekürzt BSK) 
zu Stande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen die 
gesetzlichen Vorschriften des §§ 651 a-m BGB (Bürger-
liches Gesetzbuch) und die Informationsvorschriften für 
Reiseveranstalter gemäß §§ 4 – 11 BGB-InfoV (Verord-
nung über Informations- und Nachweispflichten nach 
bürgerlichem Recht) und füllen diese aus:

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kun-
de dem Reiseveranstalter den Abschluss des Reisever-
trages verbindlich an. Grundlage dieses Angebotes sind 
die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informa-
tionen des BSK für die jeweilige Reise, soweit diese dem 
Kunden vorliegen.

1.2. Reisevermittler (z. B. Reisebüros) und Leistungsträ-
ger (z. B. Hotels, Beförderungsunternehmen) sind vom 
BSK nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, 
Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, 
die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abän-
dern, über die vertraglich zugesagten Leistungen des 
BSK hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseaus-
schreibung stehen.

1.3. Orts- und Hotelprospekte sowie Internetausschrei-
bungen, die nicht vom BSK herausgegeben werden, sind 
für den BSK und dessen Leistungspflicht nicht verbind-
lich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung 
mit dem Kunden zum Gegenstand der Reiseausschrei-
bung oder zum Inhalt der Leistungspflicht des BSK ge-
macht wurden.

1.4. Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefo-
nisch, per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, 
Internet) erfolgen. Bei elektronischen Buchungen be-
stätigt der BSK den Eingang der Buchung unverzüglich 
auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung 
stellt noch keine Bestätigung der Annahme des Bu-
chungsauftrags dar.

1.5. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen einzustehen, sofern er diese Verpflich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.

1.6. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annah-
meerklärung des BSK zustande. Sie bedarf keiner be-
stimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
schluss wird der BSK dem Kunden eine schriftliche 
Reisebestätigung übermitteln. Hierzu ist er nicht ver-
pflichtet, wenn die Buchung durch den Kunden weniger 
als 7 Werktage vor Reisebeginn erfolgt.

1.7. Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des BSK 
vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot 
des BSK vor, an das er für die Dauer von zehn Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde in-
nerhalb der Bindungsfrist dem BSK die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung 
erklärt.

2. Bezahlung
2.1 BSK und Reisevermittler dürfen Zahlung auf den 
Reisepreis vor Beendigung der Reise nur fordern oder 
annehmen, wenn dem Kunden der Sicherungsschein 
übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung 
in Höhe von 25% des Reisepreises zur Zahlung fällig. 
Die Restzahlung wird, wenn nichts anderes im Einzell-
fall vereinbart ist, vier Wochen vor Reisebeginn fällig, 
sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die 
Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8 genannten Grund 
abgesagt werden kann.  
2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung und/ oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zah-
lungsfälligkeiten, so ist der BSK berechtigt, nach Mah-
nung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten 
und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß 5.2. Satz 
2 bis 5.5. zu belasten. 
3. Leistungsänderungen
3.1 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-
tragsabschluss notwendig werden und vom BSK nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträch-
tigen. 

3.2 Eventuelle Gewährungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind.

3.3 Der BSK ist verpflichtet, den Kunden über wesent-
liche Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis 
des Änderungsgrundes zu informieren.

3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unent-
geltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu 
verlangen, wenn der BSK in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem Ange-
bot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüg-
lich nach der Erklärung des BSK über die Änderung der 
Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem gegen-
über geltend zu machen.

4. Preisanpassung
Der BSK behält sich vor, den im Reisevertrag verein-
barten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungs-
kosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie 
Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung 
der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
entsprechend zu ändern:

4.1 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages beste-
henden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren 
gegenüber dem BSK erhöht, so kann der Reisepreis um 
den entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt 
werden.

4.2 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem 
Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch 
für den BSK verteuert hat.

4.3 Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Ver-
tragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr 
als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden 
Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten 
und bei Vertragsschluss für den BSK nicht vorhersehbar 
waren.

4.4 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Rei-
sepreises hat der BSK den Kunden unverzüglich zu in-
formieren. Preiserhöhungen ab 30. Tag vor Reiseantritt 
sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 
% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Rei-
severtrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
der BSK in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für den Kunden aus seinem Angebot anzubieten. 
Der Kunde hat diesen Anspruch unverzüglich nach der 
Mitteilung vom BSK über die Preiserhöhung diesem ge-
genüber geltend zu machen. 

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/  
Stornokosten
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
dem BSK schriftlich zu erklären. Falls die Reise über 
ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt 
auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden  
wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so verliert der BSK den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen kann der BSK, soweit der 
Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall 
höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädi-
gung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkeh-
rungen und seine Aufwendungen in Abhängigkeit von 
dem jeweiligen Reisepreis verlangen.

5.3 Der BSK hat diesen Entschädigungsanspruch zeit-
lich gestaffelt unter Berücksichtigung gewöhnlich er-
sparter Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen. Die Ent-
schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:
a) bis 30 Tage vor Reisebeginn 25 % 
b) vom 29. bis 14. Tag vor Reisebeginn 50 % des Rei-
sepreises
c) vom 13. bis 7. Tag vor Reisebeginn 70 % des Reise-
preises
d) vom 6. Tag bis 1. Tag vor Reisebeginn 80 % des Rei-
sepreises
e) am Tag der Abreise 90 % des Reisepreises

5.4 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
dem BSK nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, 
als die von ihm geforderte Pauschale.

5.5 Der BSK behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu 
fordern, soweit der BSK nachweist, dass ihm wesent-
lich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare 
Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der BSK 

verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berück-
sichtigung der ersparten Aufwendungen und einer et-
waigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu beziffern und zu belegen.

5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b 
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die 
vorstehenden Bedingungen unberührt.

6. Umbuchungen
Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reise-
ziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder 
der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Wird 
auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vor-
genommen, so erhebt der BSK eine Umbuchungsgebühr 
von 45 Euro pro Person. Der BSK behält sich vor, anstelle 
der Pauschale eine höhere, konkrete Entschädigung zu 
fordern, soweit der BSK nachweist, dass ihm wesentlich 
höhere Aufwendungen als die Pauschale entstanden 
sind. 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch 
aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstat-
tung des Reisepreises. Der BSK wird sich um Erstattung 
der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um 
völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen. 

8. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteil-
nehmerzahl
8.1 Der BSK kann wegen Nichterreichens der Mindest-
teilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag zurücktreten, 
wenn er
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteil-
nehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu wel-
chem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem 
Kunden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, 
angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und 
die späteste Rücktrittsfrist deutlich angibt oder dort auf  
die entsprechenden Angaben in der Reiseausschreibung 
verweist.

8.2 Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersicht-
lich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann, hat der BSK unverzüglich von seinem 
Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.

8.3 Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlun-
gen unverzüglich zurück.

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der BSK kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung 
des BSK nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem 
Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-
bung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der BSK, so 
behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich  
jedoch den Wert ersparter Aufwendungen sowie dieje-
nigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von den 
Leistungsträgern gutgeschriebenen Beträge. 

10. Kündigung wegen höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetz-
liche Regelung im BGB (§ 651j) verwiesen, die wie folgt 
lautet:
„1. Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter oder auch der Reisende den Vertrag 
allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen.
2. Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden 
die Vorschriften des § 651e Abs.3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 
Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeför-
derung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. 
Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur 
Last.“

11. Mitwirkungspflichten des Kunden
11.1 Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann 
der Kunde Abhilfe verlangen.
Der Kunde ist aber verpflichtet, dem BSK einen aufgetre-
tenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt 
er dies schuldhaft, tritt eine Minderung des Reisepreises 
nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige 
erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen 
unzumutbar ist.
Der Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unver-
züglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis zu 
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geben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht vor-
handen, sind etwaige Reisemängel dem BSK an dessen 
Sitz zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit der 
Reiseleitung bzw. des BSK wird der Kunde in der Leis-
tungsbeschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseun-
terlagen, unterrichtet.
Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, 
sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt, An-
sprüche des Kunden anzuerkennen.

11.2 Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reise-
mangels der in § 615 c BGB bezeichneten Art nach § 
615 e BGB oder aus wichtigem, dem BSK erkennbaren 
Grund wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat er dem 
BSK zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung 
zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe un-
möglich ist oder vom BSK verweigert wird oder wenn 
die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein be-
sonderes, dem BSK erkennbares Interesse des Kunden 
gerechtfertigt wird. 
11.3 Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen 
empfiehlt der BSK dringend unverzüglich an Ort und 
Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen 
Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen 
in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schadensanzei-
ge nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist 
bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei Ver-
spätungen innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung 
oder der örtlichen Vertretung des BSK anzuzeigen. 
11.4 Reiseunterlagen
Der Kunde hat den BSK zu informieren, wenn er die 
erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Hotel-
gutscheine) nicht innerhalb der von ihm mitgeteilten 
Frist erhält.

12. Beschränkung der Haftung
12.1 Die vertragliche Haftung des BSK für Schäden, die 
nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt, 
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit der BSK für einen dem Kunden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist.

12.2 Die deliktische Haftung des BSK für Sachschäden, 
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beru-
hen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese 
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunde und Reise. 
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im 
Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer 
Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unbe-
rührt. 
12.3 Der BSK haftet nicht für Leistungsstörungen, Per-
sonen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theater-
besuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von 
und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), 
wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und 
der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter An-
gabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleis-
tungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie 
für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reise-
leistungen des Reiseveranstalters sind. 

Der BSK haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom  
ausgeschriebenen Ausgangort der Reise zum ausge- 
schriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während 
der Reise und die Unterbringung während der Reise 
beinhalten,

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die 
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisati-
onspflichten des BSK ursächlich geworden ist.

13. Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach 
dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendi-
gung der Reise geltend zu machen. Die Geltendma-
chung kann fristwahrend nur gegenüber dem BSK unter 
der nachfolgend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist verhindert worden ist.
Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäck-
schäden oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck 
im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 10.3., wenn 
Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 
651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung 

ist binnen 7 Tagen, wegen Gepäckverspätung binnen 21 
Tagen nach Aushändigung geltend zu machen.

14. Verjährung
14.1 Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässi-
gen Pflichtverletzung des BSK oder eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des BSK beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche 
auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des 
BSK oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen des BSK beruhen.

14.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c bis f 
BGB verjähren in einem Jahr.

14.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1. und 13.2. beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt.

14.4 Schweben zwischen dem Kunden und dem BSK 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den An-
spruch begründenden Umständen, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Kunde oder der BSK die Fortsetzung 
der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt 
frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. 

15. Informationspflichten über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens
15.1 Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-
gästen über die Identität des ausführenden Luftfahrt-
unternehmens verpflichtet den BSK, den Kunden über 
die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtli-
cher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu infor-
mieren.

15.2 Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesell-
schaft noch nicht fest, so ist der BSK verpflichtet, dem 
Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaf-
ten zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchfüh-
ren wird bzw. werden.

15.3 Sobald der BSK weiß, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführen wird, muss er den Kunden informie-
ren.

15.4 Wechselt die dem Kunden als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der BSK 
den Kunden über den Wechsel informieren. Er muss 
unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um 
sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich 
über den Wechsel unterrichtet wird.

15.5 Die „Black List“ ist auf folgender Internetseite ab-
rufbar: http//air-ban.europa.eu

16. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits-
bestimmungen
16.1 Der BSK wird Staatsangehörige eines Staates der 
Europäischen Gemeinschaft, in dem die Reise angebo-
ten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Ge-
sundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über 
deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige 
Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden 
und eventueller Mitreisender (z. B. Doppelstaatsange-
hörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.

16.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen 
und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedo-
kumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, 
die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwach-
sen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu 
seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der BSK nicht, un-
zureichend oder falsch informiert hat.

16.3. Der BSK haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der 
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der BSK 
eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 
17. Zusatzbedingungen für behinderte Teilnehmer
17.1 Dem BSK sind behinderte Teilnehmer willkommen! 
Der BSK geht davon aus, dass eine Behinderung des 
Kunden an der Reiseteilnahme insgesamt oder in ein-
zelnen Bereichen oder Teilleistungen nicht hindert, falls 
die Behinderung und deren Umfang und Auswirkungen 
nicht vor Vertragsschluss mitgeteilt wurden.

17.2 Die Mitteilung ist in Form des speziellen Anmel-
deformulars an den BSK direkt zu richten. Art und Um-
fang der Behinderung sowie spezielle Anforderungen 
sind darin mitzuteilen. Entsprechende Mitteilungen an 
Reisebüros, Leistungsträger, Reiseleiter, Gruppenauf-
traggeber oder Verantwortliche sind nicht ausreichend 
und für den BSK nicht bindend.

17.3 Der BSK steht dafür ein, dass die Reise und die 
Reiseleistungen (Transport, Unterkunft, Verpflegung) im 
Umfang der Buchungsbestätigung behindertenfreund-
lich sind. Für Umstände außerhalb der Reiseleistungen 
(z. B. Ausflugs- und Besichtigungsorte, allgemeine Ver-
hältnisse des Urlaubsorts) hat der BSK nicht einzuste-
hen.

18. Zusatzleistungen für behinderte Teilnehmer
18.1 Der BSK bietet auf Wunsch Reiseassistenz an. Die 
jeweiligen Assistenz-Zuschläge ergeben sich aus den 
jeweiligen Reiseausschreibungen.
Dieser Zuschlag ist, soweit vom Kunden gebucht und 
falls nicht anderes im Einzelfall vereinbart, mit der 
Restzahlung des Reisepreises 4 Wochen vor Reisebe-
ginn zahlungsfällig, wenn feststeht, dass die Reise nicht 
mehr aus den in Ziffer 8. genannten Gründen abgesagt 
werden kann.

19. Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist den BSK ein 
besonderes Anliegen.
Mit Ihrer rechtsverbindlichen Reiseanmeldung teilen Sie 
uns Ihre persönlichen Daten mit. Wir verwenden Ihre 
Daten ausschließlich zum Zweck der Reiseorganisation. 
Dabei geben wir Ihre Daten an unseren Vertragspartner 
weiter. Sie haben jederzeit das Recht, gem. § 4 g Abs. 
2 des BDSG Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
Daten zu verlangen. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie 
sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
Daten einverstanden.

20. Rechtswahl und Gerichtsstand
20.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und dem BSK findet ausschließlich deutsches Recht 
Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsver-
hältnis.

20.2 Soweit bei Klagen des Kunden gegen den BSK im 
Ausland für die Haftung des BSK dem Grunde nach nicht 
deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der 
Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umgang 
und Höhe von Ansprüchen des Kunden, ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.

20.3 Der Kunde kann den BSK nur an dessen Sitz ver-
klagen.

20.4 Für Klagen des BSK gegen den Kunden ist der 
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen 
Kunden bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, deren Wohnsitz 
oder gewöhnliches Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der 
Sitz des BSK vereinbart.

20.5. Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechts-
wahl und den Gerichtsstand gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abding-
baren Bestimmungen internationaler Abkommen, die 
auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und dem 
BSK anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des 
Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat 
der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden güns-
tiger sind als die Regelungen in diesen Reisebedingun-
gen oder die anwendbaren deutschen Vorschriften.
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